
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Aus nachvollziehbaren Gründen kommt der Identitätssicherung bei blutgruppenserologischen 
Untersuchungen eine besondere Bedeutung zu. Deshalb definieren die Richtlinien Hämotherapie 
der Bundesärztekammer besonders strenge Anforderungen an die Kennzeichnungspflicht der 
Untersuchungsproben. Wörtlich heißt es hier:

Wir bitten um Verständnis, dass wir zukünftig bei Nichtbeachtung dieser Richtlinien zu Ihrer und 
unserer Sicherheit blutgruppenserologische Untersuchungen nicht mehr durchführen können. 

Mit freundlichen Grüßen

Dr. J. Laser
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Wichtige Mitteilung

Kennzeichnungspflicht bei blutgruppenserologischen Untersuchungen

“Jedes Probengefäß ist eindeutig zu kennzeichnen mit Name, Vorname, Geburtsdatum (bzw.
auch in kodierter Form). Der Untersuchungsauftrag muss vollständig einschließlich Entnahme-
datum ausgefüllt und von der abnehmenden Person unterschrieben sein. Der Einsender muss 
auf dem Untersuchungsantrag eindeutig ausgewiesen sein. 
Der anfordernde Arzt ist für die Identität der Blutgruppe verantwortlich.“
(Kap. 4.2.3 Richtlinien Hämotherapie Novelle 2005)

LABOR: An der Wachsfabrik 25 / 50996 Köln /
Telefon 02236/3911-0 / Fax 02236/391199 / www.labor-koeln.de

AMBULANZ: Hohenzollernring 14 / 50672 Köln / Telefon 0221/2570234

LABORATORIUMSMEDIZIN
Dr. J. Laser / Dr. B. Hornei / Dr. S. Gerards / Dr. K. Eickhoff 

Prof. Dr. H. J. Hütter / Dr. G. Jahns-Streubel / Dr. D. Happich / P. Rehmann
in Gemeinschaftspraxis mit Labor Dres. Th. Stollberg, R. N. Schöngen und Kollegen, Leverkusen

und Labor Dr. (H) E. Dux und Dr. O. Keksel, Wehnrath


